
10-44 Nr. 2.1 

Verordnung 
ber die zur Verarbeitung zugelassenen Daten 

von Schülerinnen, Sch@lern und Eltern 
(VO-DV I) 

Vom 14. Juni 2007 
geändert durch Verordnung vom 9. Februar 2017 

(SGV, NRW, 223) 
Aufgrund des $ 122 Abs. 4 des Schulgesetzes (SchulG) vom 15. Februar 
2005 (GV, NRW, S. 102), zulelzt geändert durch Artikel 1 des Geselzes 
vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 278), wird mit Zustlmmung des Aus 
schusses or Schule und Weiterbildung des Landtags verordnet: 

Zulässigkeit der Datenverarbeitung, Datenslcherheit 
(1) Schulen und Schulaufsichtsbehörden sind gemäls � 120 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 3 in Verbindung mit § 3 SchulG, im Übrigen nach den allgemeinen da 
tenschutzrechtlichen Vorschriften, berechtigt und verpflichtet, personen 
bezogene Daten 
1. der Schülerinnen und Schüler, 
2. der Etem gemäß § 123 SchulG 
3. der Verpflichteten gemäß § 41 SchulG 
in Dateien und/oder Akten zu verartbeiten, sowait diese Verordnung oder 
andere Rechtsvorschriften dies zulassen. 
(2) Die zur Verarbeitung zugelassenen Daten sind in den Anlagen ge 
nannt, Die nicht für die automatisierte Datenverarbeitung zugelassenen 
Daten sind in den Anlagen besonders gekennzeichnet. Soferm die Erfül 
lung der Übertragenen Aufgaben die Verarbeitung von in den Anlagen 
nicht genannten Daten im Einzelfall erforderlich macht, gelten die allge 
meinen datlenschutzrechtlichen Vorschrifen. Die Zulassigkeit der Verar 
beitung erstreckt sich auch auf in der Anlage nicht genannte Daten, soweit 
sie aus den in den Anlagen genannten Daten gebildet oder abgeleitet wer 
den und zur Erfüllung der Qbertragenen Aufgaben e erforderlich sind. Die 
Verarbeitung umfasst auch die. Auswertungen von Daten, die zur Erfollung 
der 0bertragenen Aufgaben erfordertich sind. 
(3) Für die Schule stellt die Schulleiterin oder der Schulleiter, für die Schul 
aufsichtsbehórde die Leiterin oder der Leiter der Behorde durch techrni 
Sche oder organisatorische Malßnahmen sicher, dass der Schutz der ver 
arbeiteten Daten gemäs § 10 DSG NRW gewáhileistet ist und die LÛ 
schungsbestimmungen eingehalten werden, Die Zuständigkeit der gemäß 
$ 1 Abs. 6 VO-DV i bestelten behördlichen Datenschutzbeauftragten (S 
32 a DSG NRW) besteht auch für die Kontrolle der Einhaltung der daten 
schutzrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die Daten der Schülerinnen, 
Schkler und Eltem. 

S2 
Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung 

(1) Die automatisierte Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist zu 
l�sslg auf ADV-Arbeitsplätzen und in Netzwerken, e für Vervwaltungs 
zwecke eingerichtet sind, auf sonstigen schulischen ADV-Anlagen und in 
sonstigen Netzwerken, wenn jeweils über die Konfiguration die Vertrau 
lichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität, Revisionsfähigkeit und 
Transparenz gemäs § 10 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westtalen 
ge geweistet sind. lnsbesondere ist sicherzustellen, dass Berechtigte nur 

Zu personenbezogenen Daten erhalten, die für die jeweilige Auf 
gabenerfüllung erfordertich sind. 
(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten von Schülerinnen und 
Schülem in privaten A�V-Anlagen von Lehrerinnen und Lehrem für dienst 

liche Zwecke bedarf der schriflichen, ein Verfahrensverzeichnis gem�ß S 8 DSG NRW enthaltenden Genehmigung durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die Verarbei 
tung der Daten nach Art und Umfang für die Erfüllung der schulischen Auf 
gaben erforderlich ist und ein angemessener technischer Zugangsschutz 
nachgewiesen wird. Die für die Verarbeitung zugelassenen Daten ergeben 
sich aus der Anlage 3. Für die nach Satz 1 genehmigte Verarbeitung per 
sonenbezogener Daten in privaten ADV-Anlagen ist die Schule öffentliche 
Stelle im Sinne des $ 2 Abs. 1 und 2 Satz 3 DSG NRW. Die Lehrerinnen 
und ind Lenrer sind verptlichtet, der Schulleiterin oder dem Schulleiter alle 
AUs zu erteilen, die für die datenschutzrechtliche Verantwortung er 
forderlich sind. 
(3) Die Schulen und Schulaufsichtsbehörden sind berechtigt, unter Beach 

g der Voraussetzung des $ 11 DSG NRW die Datensicherheit gewähr 
aietende und zuventassg rarheitung im Auitrag 

Institutionen mit der Verarbeitung ihrer Daten 
zu beauftragen. Die D ist nur zulässig nach 
Weisung der Schule oder der Schulaufsichtsbehörden und ausschlieSlich 
für deren Zwecke. 

$3 
Datenerhebung, Berichtigung, Auskunft, Einsicht in Akten 

(1) Die in § 1 Abs. 1 genannten Personen sind bei der Erhebung personen 
bezogener Daten zur Auskunft verpflichtet, soweit es sich um Daten han 
delt, die in den Anlagen aufgeführt sind. 
(2) Nicht in den Anlagen aufgeführte Daten dürfen nur erhoben werden, 
wenn die oder der Betroffene eingewilligt hat. Die Einwilligung ist schriAlich 
gegenüber der Schulleitung zu erkären. Sofem dies wegen besonderer 

Umstande angomonnen Int, kann dio Einwillqung nunnahmawolso in elok 

tronischer Form orfolgon, Dabai alrnd dia Grundnalza dos 5 13 Absatz 2 
dos Tofomediengoselzos vom 20. Fobruar 2007 (BODI I 8. 179), dan zu 
lotzt durch Arlio n Gosotzos vom 21. Jull 2016 (BOBL. I S. 1766) ge 
Andert worden ist, zu erfüllen. Auch mit Einwilligung dürfen unzurnutbara 
nicht zweckdlenlche odor 99chfremdo Angabon nicht orhoban werden. 
(3) Personenbezogene Daten sind zu berlchtigen, wenn sie unrichtig sind. 
(4) Die In S 1 Abs, 1 gonannten Personon sind rmit don Eingchränkungen 
des § 120 Abs. 7 SchulG berechtigt, Einsicht in die sie belreffenden Unter 
lagen zu nehmen und Auskunft über die sie betreffenden Daten und di 
Stollen zU erhalten, an die Daten übermittelt worden sind. 

(1) Bei der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers legt die Schule 
ein Schülerstammblatt an. 

1. 

§4 

(2) In das Schülerstammblatt sind aufzunehmen: 

Datenbestand In der Schule 

2. 

4. 

3. 

die Personaldaten der in § 1 Abs. 1 Nr. 1-3 genannten Personen 
(Individualdaten) gemäß Abschnitt A Nr. I der Anlage 1, 

2. die Information zur schulischen Laufbahn der Schülerin oder des 

SChulers (Organisations- bzw. Schullaufbahndaten) gem�ß Abschnitt 
Il der 

3. die Angaben über den individuellen Leistungsstand der Schülerin 
oder des Schülers (Leistungsdaten) gemäß Abschnitt B der Anlage 1, 
die für die einzelnen Schulformen oder Schulstufen benöligten 
zusäzlichen Informatlonen (schulform- oder schulstufenspezifische 
Zusatzdaten) gemäß Abschnitt ( Anlage 1. 

(4) Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, im Kurssystem der gymna 
sialen Oberstufe die Jahrgangsstufenleitung (die Beratungslehrerin oder der Beratungslehrer), sorgt für die Aktualität des Schülerstammblattes und 
eriedigt die damit zusammenhängenden Autgaben. Eintragungsberechtigt 

sind daneben die Mitglieder der Schulleitung und in besonderen F�llen 
weltere von der Schulleiterin oder dem Schulleiter benannte Persornen. 

(3) Für die Anlage des Schülerstammblattes ist die Schulleiterin oder der 
Schulleiter verantwortlich, Das Schülerstammblatt wird in einfacher Aus 
fertigung geführt, bei automnatisierter Verarbeitung zusätzlich in Papieraus 

fertigung. 

(5) Neben dem Schülerstammblatt führt die Schule in Papierausfertigung 
die in der Anlage 2 aufgeführten Dateien und Akten (sonstiger Datenbe 
stand); eine Verarbeitung in ADV-Anlagen ist mit den Einschränkungen 
des $1 Abs. 2 zulässig. 
(6) Das Schölerstammblatt und der sonstige Datenbestand können von al 
len Lehrerinnen und Lehrem der Schülerin oder des Schülers, der Bera 
tungslehrerin oder dem Beratungslehrer, Lehramtsanwärlerinnen und 
Lehramtsanwärtem sowie Studienreferendarinnen und Studienreferendar 
en eingesehen werden, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben dieser Per 
sonen erforderlich ist. Die Genehmigung erteilt ím Einzelfall oder generel 
die Schulleiterin oder der Schulleiter. Das Recht auf Einsichtnahme durch 
Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte im Rahmen ihrer 

Aufgaben bleibt unberührt. 

Allgemeine Bestimmungen für die Übermittlung von Daten 
(1) Die Übenitlung von personenbezogenen Daten an öffentiche Stellen 
oder an S 1Stellen außerhalb des öfentlichen Bereichs richtet sich nach § 120 
Abs. 5 SchulG 

(2) Die Datenü bermitlung kann schriflich, mündlich, automatisiert oder 
auf Datenträgerm erfolgen. Datenträger, die versandt werden, drfen per 
sonenbezogene Daten nur enthalten, soweit diese für die Empfängein 
oder den Empfänger bestimmt sind, Eine automatisierte Datenübemitt 
lung kann auch über eine gemeinsam genutzte informationstechnische 
Basis-Infrastruktur erfolgen, sofem die technischen und organisatorischen 
Sicherheitsanforderungen des § 10 des Datenschutzgesetzes Nordrhein 
Westfalen erfüllt werden. Eine Datenübermittlung auf Datenträgen bedarf 
einer Verschlüsselung nach dem aktuellen Sland der Technik. Automati 
sierte Verfahren, die die Übermittlung personenbezogener Daten durch 
Abruf ermõglichen, sind unzulässig. 

$5 

(3) Das für die Schule zuständige Ministerium kann zurm Zwecke der ein 
heitlichen Erfüllung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen für die 
1. zur Übermitlung von Dalen einzusetzende Hard- und Software, 

zur Übermittlung von Daten einzusetzenden Verfahren, 
Maßnahmen und Verlfahren zur Einhaltung der datenschutzrechtli 
chen Bestimmungen auf dem Übemitlungswege 

Rahmenbedingungen schaffen oder im Einvernehmen mit den Schulträ 
gern den Einsatz bestimmter Hardware, Software, Maßnahmen oder Ver 
fahren vorschreiben. 

Riterbach Verlag GmbH 

§6 
Datenübermittlung bel einem Schulwechsel 

(1) Bei einem Schulwechsel übermitet die abgebende Schule der aufneh 
menden Schule personenbezogene Daten aus dem Schülerstammblatt 
und dem sonstigen Datenbestand, soweit die Daten für die weitere Schul 
ausbildung der Schülerin oder des Schülers erfordertich sind. Entspre 
chendes gilt bei der Kooperation von Schulen. Dle Unterlagen selbst ver 
bleiben bei der abgebenden Schule. 
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1.14.1. Art des Notfalls: Stichwort, Kurzinfo 

1.14.2: ichtige Person oder Institution: Name, Vorname, Bezeichnung. 
Ereichbarkeit: Anschif Wohnsitz, Anschrift Arbeitsplatz, Tele 
fon, Fax, E-Mail 
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10. 

15. 
16. 

19 

Individualdaten der Person nach § 1 Abs. 1 Nummer 3 VO-DV I 

18. 

17.1 

Erreichbadel 

17.2 

Anechri ohneitz Anschrin eostzustellung. 
vate E NMatAdreseo schuische E-Mail Adresse 

Geahlecht 

Getutsdatum, -ort und -land, Jnhr des Zuzugs 
Konfession Art, Angabe auf Zeugnis 

19.1 

Staatsangehörigkeit(en) 
Migrantenstatus, Anzahl der im Ausland geborenen Elternteile 

Muttersprache 
gesprochene Sprache in der Familie 

BaFoG Beginn, Ende, Umfang 
Foto 
Notfallinfomationen 

Name, Vomame 
Status (Ellen, Vormund, etc.) 
Staatsangehöngkeit 
Geburtsland Vater 
Geburtsland Mutter 

Emeichbarkeit: Anschrit Wohnsitz, Anschrif Postzustellung, Te 
lefon, Fax, E-Mai! 
Ereichbarkeit am Artbeitsplatz: Telefon, E-Mai! 

Name. Vomame 
Status 

Emreichbarkeit: Anschrift Wohnsitz, Anschrit Postzustellung. Te 
lefon, Fax, E-Mail 
Ereichbarkeit am Arbeitsplatz: Teleton', E-Malil 

II. Organisations-(Schullaufbahn-daten 
erste Einschutung: Datum, Art 
Aufnahme: Datum, Art 
bisherige BildungsgängelAusbildungen: 
Beginn, Ende, Typ, Verlauf, Prüfung, Abschluss 
bisherige Schulen/Ausbildungsstätten: 

Telefon Fax. pr 

Beginn, Ende, Name, Typ, Gliederung, Nummer, Reformp�d 
agogik, Ereichbarkeit: Anschrift Postzustellung, Telefon, Fax, E 
Mail 

derzeitiger Bildungsgang: Beginn, Ende, Typ 
Klassenlehrerin, Klassenlehrer, Beralungslehrerin, Beratungs 
lehrer; Stellvertretungen: Beginn, Ende, Art, Name 
Entlassung: Datum, At, At und Inhalt des Entlassungsdoku 
ments, Aushändigungsvermerk 
Überweisung: Datum; Name, Nummer, Erreichbarkeit der auf 
nehmenden Schule: Anschrift Postzustellung, Teleforn, Fax, E 

Mail 

Befreiung und Ausschluss vom Untericht: Beginn, Ende, Art, 
Umfang 
Teilnahme am Untericht: 
Beginn, Ende, Art, Umfang, Vertauf, Leitung, Fehlzeten: Art, Um 

fang 
Teilnahme an zusätzlichen Veranstallungen der Schule, Pro 
grammen und Organisationsformen: Beginn, Ende, Art, Umfang 
Praktikum: Beginn, Ende, Art, Umfang, Ausbildungsst�te, Er 
reichbarkeit 

gesundheitiche Beeintr£chtigung undl oder körperliche Behin 
derung (soweit nach $ 57 Absatz 1SchulG notwendig): Beginn, 
Ende, Art, Umfang 
Schülerfahkosten: Beginn, Ende, Art, Verbindung, Erstatung. 
Bewilligungszeitraum 
Befreiung Eigenanteil Lemmitel: Beginn, Ende 
Bescheinigung, Zeugnis: 
Datum, Art, Inhalt 
Funktion der Personen nach § 1 Abs. 1 Nummer 1 und 2 VO-DVI 
Mandat in Mitwirkungsorganen: Beginn, Ende, Art 
sonstige schulbezogene Funktionen: Beginn, Ende, Art 
Beurlaubung: 
Beginn, Ende, Grund 

Schulversåumnis: 
Beginn, Ende, Grund 

Tabelle 1. Anlage 1 (Forts.) 
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6. 

2.2 

1. 

2.3 

Benachichtiqung zur Schulpfihuberwarhung Datum, 
pfhchteter, Art, hekanntgabe 

Vorsorgeunteruchung Datum, Art, Ergabnis" nácheta 
Stundenplan der Person nach 1 Abs 1 Nummer 1 V0.0V1 

Stand des Lernprozesses, Bescheinigungen (59 49, 49 
SchulG): 
Datum, Art, Note, Bewertung. Leistungsbericht 

Abschnltt B 

Fach/Kurs/Lernbereich, Kursart, Fachlehrerin/Fachlehrer. 
Fehlzeiten: Art, Umfang 
Bemerkung, Bericht: Datum, Art, Inhalt 

Leistungsdaten 

Feststellungsprüfung in einer Fremdsprache: Datum, Sprache 
Versetzungsverfahren ($ 50 SchulG): 
Datum, Art, Inhalt, Bekanntgabe 
Konferenz: Datum, Art, Ergebnis, Bekanntgabe 
Prüfung: Datum, Art, Verlauf, Teilergebnis, Gesamtergebnis, 
Qualifikation 
Ergebnis von Lemstandserhebungen und Vergleichsarbeiten gemäß 
$s 3, 120 Abs. 3 SchulG: Datum, Art, Ergebnis 

Ergebnis der Grundschulempfehlung gernäß $ 11 Abs. 4 SchulG 
(jezt: $ 11 Absatz 5 SchulG): Datum., Ergebnis 

Schulfom- oder schulstufenspezifische Zusatzdaten 
. Grundschule 

vorzeitiger Beginn 
Zurückstellung 

Vorschulische Beratung und Förderung (S 36 SchulG): 
Beginn, Ende, Art, Einrichtung, Ereichbarkeit 
Beginn der Schuipflicht (S 35 SchulG): 

Datum, Ergebnis 

Abschnitt C 

Beginn, Ende; Anrechnung auf Dauer der Schulpflicht 

schul�rztliches Gutachten: 

Ritterbach Verlag GmbH 

Ausbildung 

Sprachfeststellung (S 36 Abs. 3 SchulG): 
Datum, Egebnis? 

IL. Gymnasiale Oberstufe 
Bildungsgang: Kurswahl Sekundarstufe I, Ertüllung der Zulas 
sungsvoraussetzUngen und der Zulassungsvoraussetzungen 
für die Abiturprüfung: Datum, Art, Fach, Leistungsbewertung 
Weitere Berechtigungen (z.B. Latinum, Graecum etc): Datum, Art 

II. Berufskolleg 

Ausbildungsberuf, Berufsfeld, Fachrichtung 

Vor 

Ausbildungsbetrieb Name, Ausbildungsst�tte, Ausbilder, Erreich 
barkeit Anschrift Postzustelung, Telefon, Fax, E-Mail 
Organisation der Ausbildung 
Beginn, Ende, Ausbildungszeiten, Verlauf 
frühere Berufsausbildung Ausbildungsbenf, Berufsfeld, Fachich 
tung, Abschluss 

Organisation des Berufsschulunterrichts Beginn, Ende, Art, 
Umfang 

Tabelle 1: Anlage 1 (Forts.) 

nach dem Berufsbildungsgesetz zuständige Stelle Name, Erreich 
barkeit: Anschrift Postzustellung, Talefon, Fax, E-Mai' 
die unter CIl. genannten Daten dieses Katalogs 

IV. Förderschule 
sowie allgemeine Schule mit sonderpädagogischer Förderung 
Entscheidung über den sonderpädagogischen Förderbedart: 
Datum, Art, Förderdauer, Förderort, Förderplan, Förderumfang, Datum und 
Ergebnis des zugrunde liegenden Gutachtens 

1) Angabe frewillig und jederzelt wldemutbar 
2) Daten, dle ausschllesich zur Eung es aildu Erzienngsaues chul 

Uonen automalsiert verarbeltet werden dürten. Medizinlsche Gulachten und Alfeste sind 
hlervon ausgenommen und dorfen nlcht automatislert verarbeltet werden. Auswirkungen 

der Dalen duren durch maßnahmebezogene Entscheidungsbegritfe, elne Zahl oder Pro 
zenlangabe aulomatislert verarbeitet werden. 



1.3 Vomame 

Individualdaten der Person nach § 11 Abs. 1 Nummer 1 VO-DV I 
1.1 Schülemummer/Nummer des Gesamtschülerverzeichnisses 

1.2 Name, Geburtsname 

1.5 Geschlecht 

1.4 Ereichbarkeit: Anschrift Wohnsitz, Anschrift Postzustellung, Telefon, 
Fax, private E-Mail-Adresse', schulische E-Mail-Adresse 

1.6 Geburtsdatum, -ort und -land; Jahr des Zuzugs 

Abschnitt A 
Individual- und Organisationsdaten 

1.7 Konfession: Art, Angabe auf Zeugnis 
1.8 Staatsangehörigkeit(en) 
1.9 Migrantenstatus, Anzahl der im Ausland geborenen Elternteile 
1.10 Muttersprache 
1.11 gesprochene Sprache in der Familie 

1.13 Foto' 
1.12 BaFöG: Beginn, Ende, Umfang 

1,14 Notfalinformationen: 

1.14.1: Art des Notfals: Stichwort, Kurzinfo 

E-Mail 

1.14.2: Wichtige Person oder Institution: Name, Vorname, Bezeichnung, 
Erreichbarkeit. Anschrift Wohnsitz, Anschrift Arbeitsplatz, Telefon, Fax, 

I. Grunddaten 

Individualdaten der Person nach § 1 Abs.1 Nummer 2 VO-DV I 
2.1 Name, Vormame 
2.2 Status (Eltern, Vormund, etc.) 
2.3 Staatsangehörigkeit 
2.4 Geburtsland Vater 
2.5 Geburtsland Mutter 

2.6 Erreichbarkeit: Anschrift Wohnsitz, Anschrift Postzustellung, Telefon, 
Fax, E-Mail 

3.2 StatUs 

2.7 Erreichbarkeit am Arbeitsplatz: Telefon', E-Mail 
Individualdaten der Person nach § 1 Abs. 1 Nummer 3 VO-DV I 
3.1 Name, Vorname 

3.3 Erreichb¡rkeit: Anschrift Wohnsitz, Anschrift Postzustellung, Telefon, 
Fax', E-Mail 

3.4 Erreichbarkeit am Arbeitsplatz: Telefon, E-Mai 
I. Organisations-(Schullaufbahn-)daten 

1. erste Einschulung: Datum, Art 
2. Aufnahme: Datum, Art 

3. bisherige Bildungsg�nge/Austbildungen: Beginn, Ende, Typ, Verlauf, 
Prüfung, Äbschluss 
4. bisherige Schulen/Ausbildungsstätten: Beginn, Ende, Name, Typ, Glie 
derung, Nummer, Reformpädagogk, Erreichbarkeit: Anschrift Postzustel 

lung, Telefon, Fax, E-Mail 
5. derzeitiger Bildungsgang: Beginn, Ende, Typ 
6. Klassenlehrerin, Klassenlehrer, Beratungslehrerin, Beratungslehrer; 
Stellvertretungen: Beginn, Ende, Art, Name 
7. Entlassung: Datum, Art, Art und Inhalt des Entlassungsdokuments, 
Aushändigungsvermerk 
8. Überweisung: Datum; Name, Nummer, Erreichbarkeit der aufnehmen 
den Schule: Anschrift Postzustellung, Telefon, Fax, E-Mail 
9. Befreiung und Ausschluss vom Unterricht: Beginn, Ende, Art, Umfang 
10. Teilnahme am Unterricht: Beginn, Ende, Art, Umfang, Verlauf, Lei 
tung, Fehlzeiten: Art, Umfang 

keit 

11. Teilnahme an zusätzlichen Veranstaltungen der Schule, Programmen 
und Organisationsformen: Beginn, Ende, Art, Umfang 
12. Praktikum: Beginn, Ende, Art, Umfang, Ausbildungsstätte, Erreichbar 

13. gesundheitliche Beeinträchtigung undl oderkörperliche Behinderung 
(soweit nach § 57 Absatz 1 SchúlG notwendig): Beginn, Ende, Art, Um 
fang 
14. Schülerfahrkosten: Beginn, Ende, Art, Verbindung, Erstattung, Bewil 
ligungszeitraum 
15. Befreiung Eigenanteil Lernmittel: Beginn, Ende 
16. Bescheiniqung, Zeugnis: Datum, Art, Inhalt 
17. Funktion der Personen nach §1 Abs. 1 Nummer 1 und 2 VO-DVI 
17.1 Mandat in Mitwirkungsorganen: Beginn, Ende, Art 
17.2 sonstige schulbezogene Funktionen: Beginn, Ende, Art 

18. Beurlaubung: Beginn, Ende, Grund 
19. Schulversâumnis: 

19.1 Beginn, Ende, Grund 
Tabelle 1: Anlage 1 

19.2 Benachrichtiqung zur Schulplichtiberwachung Daturn, Varpflichte 
ter, Art, Bekanntgatbe 
20. Vorsorgeuntersuchung: Datum, Art, Ergebnis", nächste 

21. Stundenplan der Person nach § 1 Abs 1 Nurnmer 1 VO-DV| 

1. Stand des Lernprozesses, Bescheinigungen ($§ 48, 49 SchulG): 
1.1 Datum, Art, Note, Bewertung, Leistungsbericht 
1.2 Fach/Kurs/Lernbereich, Kursart, Fachlehrerin/Fachlehrer, Fehlzei 
ten: Art, Umfang 

Abschnitt B 

Lelstungsdaten 

1.3 Bemerkung, Bericht: Datum, Art, Inhalt 
1.4 Feststellungsprüfung in einer Fremdsprache: Datum, Sprache 
2. Versetzungsverfahren (S 50 SchulG): 
Datum, Art, Inhalt, Bekanntgabe 
3. Konferenz: Datum, Art, Ergebnis, Bekanntgabe 
4. Prüfung: Datum, Art, Verlauf, Teilergebnis, Gesamtergebnis, Qualifi 
kation 

5. Ergebnis von Lemstandserhebungen und Vergleichsarbeiten gernäS $S 3, 
120 �bs. 3 SchulG: Datum, Art, Ergebnis 
6. Ergebnis der Grundschulempfehlung gemälß § 11 Abs., 4 SchulG (jetzt: $ 
11 Absatz 5 SchulG): Datum, Ergebnis 

Schulform- oder schulstufenspezifische Zusatzdaten 

2.1 vorzeitiger Beginn 

Abschnitt C 

1. Vorschulische Beratung und Förderung (§ 36 SchulG): Beginn, Ende, 
Art, Einrichtung, Erreichbarkeit 
2. Beginn der Schulpflicht (S 35 SchulG): 

1. Grundschule 

2.2 Zurückstellung Beginn, Ende; Anrechnung auf Dauer der Schulpflicht 
2.3 schulärztliches Gutachten: Datum, Ergebnis? 
3. Sprachfeststellung (S 36 Abs. 3 SchulG): Datum, Ergebnis 

II. Gymnasiale Oberstufe 
1. Bildungsgang: Kurswahl Sekundarstufe ll, Erfüllung der Zulassungs 
voraussetzungen und der Zulassungsvoraussetzungen für die Abiturprü 
fung: Datum, Art, Fach, Leistungsbewertung 

laut 

2. Weitere Berechtigungen (z.B. Latinum, Graecum etc.): Datum, Art 
II. Berufskolleg 

1. Ausbildung Ausbildungsberuf, Berufsfeld, Fachrichtung 
2. Ausbildungsbetrieb Name, Ausbildungsstätte, Ausbilder, Ereichbarkeit: 
Anschrift Postzustellung, Telefon, Fax, E-Mail 
3. Organisation der Austbildung Beginn, Ende, Ausbildungszeiten, Ver 

4, frühere Berufsausbildung Ausbildungsberuf, Berufsfeld, Fachrichtung, 
Abschluss 

5. Organisation des Berufsschulunterrichts Beginn, Ende, Art, Umfang 
6. nach dem Berufsbildungsgesetz zuständige ^telle Name, Erreichbarkeit: 
Anschrift Postzustellung, Telefon, Fax', E-Mail 
7. die unter C l. genannten Daten dieses Katalogs 

Tabelle 1: Anlage 1 (Forts.) 

IV. Förderschule 
sowie allgemeine Schule mit sonderpädagogischer Förderung 
Entscheidung über den sonderp�dagogischen Förderbedarf: Datum, At, 
Förderdauer, Förderort, Förderplan, Förderumfang, Datum und Ergebnis? 
des zugrunde liegenden Gutachtens 

1 Angabe freiwillig und jederzeit widerrufbar 
2 Daten, die ausschlielSllch zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftra 

Schule und den hlerbei entstehenden Beurteilungen beziehungsweise notwendigen 
Dokumentationen automatisiert verarbeitet werden dürfen. Medizinlsche Gutachten und 
Atteste sind hiervon ausgenommen und dürfen nicht automatislert verarbeitet werden. 
Auswitkungen der Dalen dürfen durch malsnahmebezogene Entscheidungsbegrifie, 

eine Zahl oder Prozentangabe automatisiert verarbeitet werden. 



2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3 

4. 

5 

6. 
6.1 

6.2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

I. Obligatorische Dokumentationen 

10. 

das Klassenbuch, die ergänzenden Kurshefte für die Wahipflichtbe 
reiche und die Kurse mit Fachleistungsdifferenzierung der Sekun 
darstufe I sowie die Kurshefte der gymnasialen Oberstufe mit 
folgenden Angaben: 
Bezeichnung der Klasse oder des Kurses, Namen der Lehr 
kräfte e unter Nennung der Fächer, Namen der Schülerinnen und 
der Schüler einschließlich evtl. schulischer Funktionen, Namen der 
oder des Vorsitzenden der Klassenpflegschaft oder Jahrgangsstu 

fenplegschaft und der Stellvertretung. Telefonnummern und 
Anschrift(en), unter denen die Eltern erreichbar sind, soweit 
diese nicht widersprochen haben, die von volljährigen Schüle 

innen und Scnuer Schulversâumnisse, Verspatungen 
angegebene Kontaktadresse, Nachweise 

zum Untericht. 
und besondere (z.B. im Hinblick auf Maßnahmen gemäß § 53 
SchulG relevante) Vokommnisse im Unterricht 

Sonstiger Datenbestand 

Liste der schriftlichen Arbeiten und deren Ergebnisse 

Prüfungsakten (Zulassungs- und Prüfungslisten, Prüfungsnie 
derschriften usw.) 
Vermerke über erteilte Schulbescheinigungen für Anträge auf 
Schülerfahkostenübernahme, Ausbildungsförderung; Lehr- und 
Lernmittelausgabe usw. einschließlich der zur Bearbeitung er 
forderlichen 
inzeldaten 

1 Dalen, die ausschllesllch Erfüllung des Bldur 

Mitteilungen über Schülerunfälle an die Unfallkasse NRW 
II. Weitere Informationssammlungen 

die Schülerakte (Schülertbegleitmappe), die ergänzend alle die ein 
zelr alne Schülerin oder den elnzelnen enuhr z1 Schulpflicht 

er betreffenden Vorgänge 
enthält (z.B. ZeugnisZweitschriften. 
verletzungen, Erziehungs- und Ordnungsmalßnahmen, Vemerke 
über erteilte Schulbescheinigungen, Schülerausweise usw., Aus 
nahmegenehmigungen, sonderpädagogische Gutachten, Akten 
vermerke über Schullaufbahnen) 

entcte Reidngs nd Erziehungsauftrages der 
Dokumentationen automatislert verarbeltet werden dürfen, Medizinische Gutachten und 
Atteste sind hlervon ausgenommen und düren nicht automatisiert verarbeltet werden. 

Tabelle 2: Anlage 2 

die nicht im Schüerstammblatt enthaltenen, getrennt und verschlos 
sen aufzubewahrenden Beratungsunterlagen sonderpädagogi 
scher, medizinischer, psychologischer und sozialer Art, soweit für 
die Schülerin oder den Schüler eine besondere schulische Betreu 
ung in Betracht kommt 

te 

Aufistungen als Auszüge aus bestehenden Sammlungen, um ei 
nen Uberblick zu erleichtern oder eine Übersicht zu vereinfachen 
(z.B. zentrale Suchkartei mit den Individualdaten, Anmeldelisten, 
Anwesenheitslisten, Klassenlisten) 

Datensatz bei Genehmigung der Verarbeitung personenbezogener Schüle 
rinnen- und Schülerdaten auf privaten ADV-Anlagen der die Schülerinnen 
und Schüler unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer 

Notenliste (Notenbuch der Lehrkraft) mit Einzelnoten oder ggf. Teil 
leistungsnoten je FachKurs: Klassenartbeiten, Kursarbeiten, Klau 
suren; Ergebnisse der sonstigen Mitarbeit mit Noten bzw. Punkttbe 
wertung sowie Aufzeichnungen zum Arbeits- und Sozialverhalten 
Notenspiegel der KlasselJahrgangsstufe, Schulstufe; Zensurenlis 

Anlage 2 
(vgl. § 4 Abs. 5) 

zusätzliche Daten: 

Mandat der Eltern in Mitwirkungsorganen nach dem Schulmitwir 
kungsgesetz (bekleidetes Amt) 
Teilnahme an herausgehobenen künstlerischen, wissenschaftli 
chen und schulsportlichen Wettbewerben (z.B. Wettbewerbe ,Ju 
gend forscht und �Schüler experimentieren", Landessportfest der 
`chulen, Bundeswettbewerb der Schulen Jugend trainiert für 
Olympia" sowie Erwerb von sportlichen Leistungsabzeichen) 

Name, Geburtsname, 
Vorname 

Geschlecht 
Geburtsdatum 

Konfession 

KlasselJahrgangsstufe, Kurs 

Anlage 3 
(vgl. § 2 Abs. 2) 

Schülernummer/Nummer des Gesamtschülerverzeichnisses 

Ausbildungsrichtung bzw. Ausbildungsberuf 

Tabelle 3: Anlage 3 

Fächer, in denen die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler unter 
richtet 

Leistungsbewertung in den Fächern, in denen die Lehrkraft die 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet 

11. 

12. 

13. 

ten: 

Schulleiterinnen und Schulleiter, deren Stellvertretung und ggf. weitere mit 
Schulleitungsauígaben betraute Lehrkräfle sowie Klassenlehrerinnen oder 
Klassenlehrer und Jahrgangsstufenleiterinnen oder Jahrgangsstufenleiter 
(Beralungslehrerinnen oder Beratungslehrer in der gymnasialen Oberstufe) 
dürfen darüber hinaus folgenden Schülerinnen- und Schülerdaten verarbei 

1 

2 

3 

Zeiten des Fernbleibens vom Unterricht in den Fáchern, in de 
nen die Lehrkraft die Schülerinnen und Schülor unterrichte 
Vermerk über Benachrichtigungen gemäß 50 Abs. 4 SchulG in 
den Fächern, in denen die Lehrkraft die Schülerinnen und Schilor 
unterrichtet 

Erreichbarkeit der in § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten 
Personen (Anlage 1, Abschnitt A, Teil I Nummern 1.4, 2.6, 2.7, 
3.3, 3.4) 

4 

Halbjahresnoten in allen Fächern 
alle zeugnisrelevanten Leistungsangaben 
Zeugnisbermerkungen 
Vermerke über Benachrichtigungen gemäs § 50 Abs. 4 SchulG. 

Tabelle 3: Anlage 3 (Forts.) 
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